
1. Den Vertretern der Firma Vivaterra
Srl übergebene Aufträge gelten als ver-
bindlich, sofern sie von der selben
genehmigt sind.

2. Bestellungen, welche vom Vertreter
erteilen werden, verstehen sich als vom
Kunden erteilt.

3. Lieferfristen: die angegebenen Lie-
ferzeiten sind approximativ und mög-
liche Verspätung, auch von Höher Gewalt
erstammt, sind keinen Grund um Scha-
densersatzansprüche. Verspätete Liefe-
rung ist keinen Grund um die Bestel-
lung zu stornieren.

4. Die Ware kann bei Abgang der Lie-
ferbestätigung in Rechnung gestellt.

5. Die angegebenen Preise verstehen
sich Ab Werk (unverzollt).

6. Der Warenversand erfolgt auf Risiko
des Auftragsgebers, auch bei Lieferun-
gen frei Bestimmungsort. Nach Über-
gabe der Ware an Frachtunternehmen
übernimmt der Lieferfirma keinerlei Haf-
tung mehr. Somit ist die Firma Vivater-
ra Srl für Bruchschäden, fehlende Tei-
le oder Lieferverzögerungen nicht ver-
antwortlich zu machen, nachdem die
Ware das Werk verlassen hat.

7. Erfolgt der Transport oder die Abho-
lung der Ware nicht unverzüglich, über-
nimmt der Auftraggeber das Risiko und
Kosten für die Lagerung.

8. Das Material wird aus feuchten Mas-
se hergestellt, die Mass.-und Farban-
gaben der Musterplatten nicht verbind-
lich sind und sollen als Hinweise über
die Produkteigenschaften dienen.

9. Es wird keine Reklamation für bestell-
te und gelieferte Ware in 2.Sortierung
oder für schon verlegtes Material akzep-
tiert.

10. Es wird keine Reklamation für Mate-
rial akzeptiert, welches im Außenbe-
reich behandelt wurde oder für die natu-
ral Nuancierung der Fliesen.

11. Reklamationen und Mängelrügen
sind innerhalb von acht Tagen nach Ein-
gang der Wendung zu ergeben. Später
eingehende Beschwerden können nicht
berücksichtig werden.

12. Der Auftragsgeber ist nicht berech-
tigt eingegangener Warensendung ohne

ausdrückliche Genehmigung der Lie-
ferfirma zurückzusenden.

13. Bei berechtigen Reklamationen
beschränkt sich die Haftung der Firma
Vivaterra Srl lediglich auf die Rücknah-
me der Ware bzw. Ersatzlieferung des
Warenanteils, die den Vertragsbedin-
gungen nicht entspricht. Vom Auftrags-
geber erhobene Schadensersatzansprü-
che, auch wenn sie durch Drittperson
erfolgen, werden nicht anerkannt. Bereits
verlegte Ware muss nicht ersetz wer-
den.

14. Der Ausgleiche der, von der Fa.
Vivaterra Srl ausgestellten Rechnun-
gen für verkaufte, ausgelieferte, ver-
sandte oder berechnete Ware, hat inner-
halb der vereinbarten Zahlungsfrist,
einzig, bei die obengenannte Lieferfir-
ma zu erfolgen.

15. 10 Tage nach Ablauf der Zahlungs-
frist ist die Firma Vivaterra Srl berech-
tigt, über die Höhe des Rechnungsbe-
trages sowie der Stempel.-und Inkas-
sogebühren ein Sichtwechsel
auszustellen.

16. Der Auftragsgeber ist nicht berech-
tigt das vereinbarte Zahlungsziel auf-
zuschieben oder abzuändern; dies gilt
auch im Fall laufender Beschwerden
oder eventueller besonderer Garantie-
ansprüchen, die der Kunde gegen die Lie-
ferfirma erhebt.

17. Bei Zahlungseinstellung bzw.-auf-
schub entfällt für den Auftragsgeber
jedes Beschwerderecht in Bezug auf
die gelieferte Ware. Mängelrügen jeg-
licher Art, auch wenn gerichtlich vor-
gebracht werden, bleiben wirkungslos,
wenn der Auftragsgeber nicht nach-
weisen kann, dass er Zahlungsverpflich-
tungen nachgekommen ist, einschließ-
lich der Verbindlichkeiten, die sich gege-
benenfalls aus anderen, mit der Firma
Vivaterra Srl eingegangenen Verpflich-
tungen, für laufende, oder bereits erfolg-
te Sendungen ergeben.

18. Gerät der Kunden mit seinen Zah-
lungen in Rückstand, so behält sich die
Firma Vivaterra Srl das Recht vor, den
Auftragsgeber mit Verzugszinsen in
Höhe des Zinssatzes für „erste Raten“
zuzüglich drei Punkten zu belasten. Bei
Zahlungsunfähigkeit, innerhalb der ver-
einbarten Zahlungsfrist, ist die Firma
Vivaterra Srl berechtigt, die Auftrags-
abwicklung von laufenden Bestellun-

gen bis auf weiteres, einzustellen.

19. Die Ware  wird nur in ganzen Kar-
tons oder Bündel verkauft. Für jede
unvollen Palette wird einen Zuschlag
von  € 10,30  berechnet.

20. Fracht und alle übrige Kosten wer-
den auf die erste Frist belasten.

21. Für alle gegenseitigen Ansprüche,
die sich aus Verkäufen der Firma Viva-
terra Srl ergeben, einschließlich Fragen
der Rechnungsausgleich durch Wechsel,
akzeptierte Wechsel, autorisierte Wech-
sel, Eigenwechsel oder Wechselabtre-
tungen von Dritter, ist der alleiniger
Gerichtsstand Florenz zuständig.

PREISEN: Die Preisen verstehen sich
Ab Werk unverzollt.

VERPACKUNG: 
Zuschlag für jede unvollen Paletten 
€ 10,30 
Europalette: es wird einen Zuschlag
von € 8,00 pro Stk. berechnet.

VERRECHNUNGSKOSTEN:  
Bei Bestellungswert unten € 150,00,
wird einen Aufschlag von € 15,50
berechnet.

ANWEISUNGEN
Für seine physischen Eigenschaften
lässt sich die Behandlung des Cotto Il
Palagio sehr einfach un schnell durch-
führen. Um ein fabelhaftes Ergebnis zu
gewinnen und somit lange Zeit daran
Freude zu haben, sind ganz einfache
Anweisungen zu beachten.

REINIGUNG
Die Reinigung soll nur auf einem tro-
ckenen Boden durchgeführt werden
(nach der Mörtelverlegung braucht man
indicativ ca. 30 Tage und nach der Kle-
beverlegung 10 Tage. Das kommt aber
auch auf der  Wetterlage und der Jah-
reszeiten ab.).

1. Den Belag zuerst gut wässern und
danach mit Absäuerungsmittel absäu-
ern.
Bitte beachten Sie, dass alle Verschmut-
zungserscheinungen entfernt worden
sind.

2. Anschliessend gut nachspülen bevor
den Belag nach dem Absäuern trocken
wird.

BEHANDLUNG
Die Behandlung soll beim trockenen
Belag vorgenommen werden.
Zwecks Ausdünstung der Feuchtigkeit
empfehlen wir die Räume auch im Win-
ter durchzulüften.
Die Behandlung wird wie folgt empfoh-
len:

1. Die flüssige Beize oder ähnliches
Produkt mit einem Flächenpinsel auftra-
gen.

2. Nach Abtrocknung der Beize gleich-
mässig mit Wachs behandeln.

Die Behandlung kann mit neutral Wachs
um einen warmen Farbton, welcher die
originale Farbe des Produktes entspricht,
oder mit Antik-Wachs, um einen bräu-
neren Ton zu gewinnen, welcher dem
Antik-Leder ähnlich ist, vorgenommen
werden.
Den Boden sofort mit einer Bohnerma-
schine oder einer speziellen Bürste boh-
nern, damit das Produkt sofort einwir-
ken kann.

PFLEGE
Nach dieser Behandlung braucht der
Boden nichts weiteres.
Jede 6/10 Monate, je nach Abnutzung,
kann ein Wischpflegemittel benutzt wer-
den.
Für eine normale Pflege, den Boden
nur mit Wasser reinigen.
Alle 4 Wochen kann der Boden nach
der Reinigung gebohnert werden.

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBEDINGUNGEN 

LEITFADEN FÜR
BEHANDLUNG UND PFLEGE 
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ÄEUSSERE 
DEHNUNGSFUGE COTTO FLIESE

KLEBER BETT

UNTERBETONBLOCK

ELEKTRO-GESCHWEISSTE NETZ

ABLAUFSCHICHT

ABDICHTUNGSSCHICHT

GEFÄELLESCHICHT

TRAGENDE STRUKTUR

GEFÄLLE MIN. 2%

DEHNUNGSFUGE

Um zu vermeiden, dass Ausdehnung und Schrumpfung des Materials Schäden hervorrufen, müssen die Belägen mit
elastischen Ausdehnungsfugen versehen werden, die nicht nur die Tiefe del Fliesen, sondern auch die des
Unterbetonblocks entsprechen.

Je nach erwarteten Temperaturschwankungen koennen die Dehnungsfugenrahmen eine Seitenlaenge von zwei bis
drei Metern haben. Ein Beispiel fuer die Anordnung der Dehnungsfugen ist der folgenden Abbildung gegeben:

AEUSSERE
DEHNUNGSFUGE

DEHNUNGSFUGEN IM
COTTO-FUSSBODEN

AEUSSERE
DEHNUNGSFUGE

2÷3 mt

Wir schicken zu einem lehrbuchhaften für Normen und ausführlichere Empfehlungen auf die Verlegung der Fliesen
spezifisch zurück
Eine gute Quelle wird von den Veröffentlichungen von ASSOPIASTRELLE, oder CENTRO CERAMICO DI BOLOGNA 
(tel. +39.051.534015 - fax +39.051.530085)

VERLEGUNGSEMPFEHLUNGEN FUER INNEN UND AUSSEN
FUSSBOEDEN 

Es ist notwendig vorauszusetzen, daß der Fußboden, der Teil in Sehkraft
seiend, es enthüllt alle Fehler, die von auch den darunter liegenden
Schichten verursacht werden können. Es ist also empfehlenswert, daß von
unseren Fliesen eventuellen Abweichungen vor der Verlegung ankündigt
seien. Dieses für zwei Gründe:
1. die bestehende Gesetzgebung sieht voraus, daß eventuelle

Reklamationen auf das Material vor der Verlegung präsentiert sein; 
2. die Ausbesserungen, daß es ein Ersatz von verlegtem Material

voraussehen, sind sie vom Endkunde äußerst teuer und schwer
angenommen.

Infolgedessen werden keine Reklamationen auf schon verlegtes Material
akzeptiert.

Die von Il Palagio verbrauchte Galestro Tonerde aus Impruneta ist vollständig
natürlich, und kann so unterschiedliche Farbtöne aufweisen, auch in den
Produkte der Serie "Trattato a Majolika” und “Trattato a Galestro." 

Wir empfehlen demnach eine vermischte Verlegung, indem Pakete aus
unterschiedlichen Paletten und die Fliesen aus unterschiedlichen Paketen
entnommen werden.

Eigenheit des Produktes ist außerdem eine gewisse Unregelmässigkeit in
der Grösse die bei der Verlegung Fugen zwischen den Fliesen erforderlich
macht; die Wahl der Breite der Fuge ist dem Verleger überlassen. Die Fliesen
müssen alle in der gleichen Richtung verlegt werden, dass die Rillen auf der
Unterseite der Platte in die gleiche Richtung laufen.

Besondere Maßnahmen müssen für die Aussenbelägen ergriffen werden, da
die Wettereinflüsse besonders schwerwiegend auf das Material einwirken
können und im Allgemeinen jegliche Art Fliesen beschädigen können.

Die Hauptbelastungen, die neutralisiert werden müssen, sind wegen
Wasserinfiltration, und zu den Ausdehnungen und den Zusammenziehungen,
die von Temperaturvariationen verursacht werden.

Um einer Eisbildung in den unteren Schichten entgegenzuwirken muss
vermeiden werden, dass sich die Feuchtigkeit, die durch die Fugen und
Dehnungsfugen durchsickern kann, unter dem Boden stauen kann. Demnach
muss ein Gefälle und eine Abdichtungsschickt mit eingeplant werden. Als
Beispiel dienst die folgende Zeichnung 

TECHNISCHE ANLEITUNGEN
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